
AmtfürVerbraucherschutzStadtAugsburg / undNarktwesen

Augsburg Dienstgebäude Fuggerstr.12a

schutzundNarktwesen 86150Augsburg

Zimmer ███

███████████████████████████

Telefon ███████ ███ ████
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IhreZeichen

UnsereZeichen ███████████████████ ███

Datum 26.04.2019

Unsere Zeichen und Datum bei Antwort bitteangeben
Hinweise zur E-Mail-Nutzung unter

NtpY/Anww.augsburg.de/elektronische-kommunikation/

VollzugdesGesetzeszurVerbesserungdergesundheitsbezogenenVerbraucherinformation
(Verbraucherinformationsgesetz— VIG)bezüglichderSchank-und Speisewirtschaft„Grill'n
Chill“,Max-von-Laue-Str.14-16,86156 Augsburg

Grundverwaltungsakt

Sehr█████████████████

mitE-Mailvom 02.04.2019haben Siean dieStadtAugsburgeineAnfragenach dem
Verbraucherinformationsgesetz(VIG)gerichtet.DarinbegehrenSie Informationen
überdie letztenbeidenlebensmittelrechtlichenKontrollenindem im Betreffgenannten
Betriebund fordemim Fallevon unzulässigenAbweichungenvon den Anforderungen
desLebensmittel-undFuttermittelgesetzbuchs(LFGB),dieHerausgabeentsprechen-
derKontrollberichte.

DieStadtAugsburgerlässtdemnach folgenden

Bescheid

1.IhremAntragvom 02.04.2019wirdstattgegeben.Die Informationsgewährungerfolgt
durchschriftlicheStellungnahme.

2.DieAuskünftenach Ziffer1 werdendreiWochen nach BekanntgabediesesBe-
scheids,anden vonderAuskunftbetroffenenLebensmittelunternehmer,erteilt.

3.DieserBescheidergehtkostenfrei. E



Gründe

1.Gegenstanddes Antragsvom 02.04.2019sindAuskunftsbegehrenübernichtzuläs-
sigeAbweichungenvon lebensmittelrechtlichenVorschriftengemäß 8 2 Abs. 1 Satz
1 Nr.1 VIG. Der Anspruch aufZugang zu den zu gewährendenInformationen beruht

auf$ 1 Nr.1i.V.m. 82 Abs.1 Nr.1VIG.DieStadtAugsburgist diefürdieGewäh-
rungderbegehrtenInformationensachlichzuständigeStelle,8 4 Abs.1 Satz4 Nr.
2 VIG i.V.m. 82 Abs. 2 Satz 1 Nr.1 Buchstabe b und Abs. 2 Satz 2 VIG inVerbin-

dung mitArt.21 a Abs. 1 des Gesetzesüberden öffentlichenGesundheits-und
Veterinärdienst(GDVG), da dievom Informationsanspruchdes VIG umfassten Da-

tenbeiderStadtAugsburgvorhandensind. Die’örtlicheZuständigkeitergibtsich
aus Art.3 des BayerischenVerwaltungsverfahrensgesetzes(BayVwVfG).

2.Beiden begehrtenInformationenhandelt-es-sich-Auskünfte.überdiebei-denletzten
beidenlebensmittelrechtlichenKontrollenfestgestelltennichtzulässigenAbwei-
chungen von den in$ 2Abs. 1 Satz 1 Nr.1 Buchstabena bisc VIG genannten

Rechtsvorschriften,zu denen dem AntragstellerZugang zu gewährenist.
Ausschluss-und/oderBeschränkungsgründenach 8 3 VIG sindhinsichtlichderIn-

formationserteilungnichterkennbar.Zwar sindInformationen,die lebensmittelrecht-
licheVerstößebetreffen,beientsprechendemBekanntwerdendurchausgeeignet,
diewettbewerbsrechtlicheSituationdes betroffenenUnternehmenszu beeinträchti-

gen,diesist beiInformationenim Sinnedes 8 2Abs.1 Nr.1 VIG aberunterBerück-
sichtigungdes 8 3Satz5 VIG unbeachtlichund vom Unternehmen hinzunehmen.

3.Von derMöglichkeit,gemäß 8 5 Abs.1 S.1 VIG i.V.m. Art.28 Abs.2 BayVwVfG
von derAnhörungdesbetroffenenLebensmittelunternehmersabzusehen,wurde
vorliegendkeinGebrauchgemacht,da rechtlicheInteressendes dfrittbetroffenen
Lebensmittelunternehmersdurchden AusgangdesVerfahrensberührtwerden.Der
Lebensmittelunternehmerwurde dahermitSchreibenvom 04.04.2019zu derge-
plantenInformationsgewährungangehört.

4.DieGewährungdes Auskunftsansprucheserfolgtgemäß 8 5 Absatz3 Satz1 VIG
inVerbindungmit$ 6Absatz1 Satz1 VIG.Hierbeiwirddaraufhingewiesen,dass
dieStadtAugsburggemäß $ 6 Absatz3 Satz1 VIG nichtverpflichtetist,dieinhalt-. 8
licheRichtigkeitdergenanntenInformationenzu überprüfen.

5.DervonderAuskunftbetroffeneLebensmittelunternehmererhältgemäß $ 5Abs.2
Satz3VIG einenAbdruckdiesesBescheids,gegen den ergemäß $ 5Abs.4 Sätze

2 und3 Rechtsmitteleinlegenkann.

6.DieKostenentscheidungergibtsichaus$ 7 Abs.1 Sätze1 und2 VIG.

██

█████ Grüßen



 
 

BE

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegendiesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe
Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht Augsburg
Postfachanschrift: Postfach 11 23 43, 86048 Augsburg
Hausanschrift: Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg

schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zuge-
lassenen! Form.

Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Gegenstand des Klagebegehrens

bezeichnen undsoll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienen-

den Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in

Abschrift beigefügt werden. Der Klage -und allen-Schriftsätzen sollen. beirschr

Einreichung oder Einreichung zur Niederschrift Abschriften für die übrigen

beigefügt werden.

  

 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:
! Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und ent-
faltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere Informationenzur elektronischen Einlegung

von Rechtsbehelfen entnehmenSiebitte der Internetpräsenz der Bayerischen Verwal-

tungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de).
[Sofern kein Fall des 8 188 VwGOvorliegt:] Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfah-
ren vor den Verwaltungsgerichteninfolge der Klageerhebung eine Verfahrensgebühr
fällig.

 

   


